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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

NatSchG Wr 1984 §13 Abs1;

UmweltschutzG Wr 1993 §6 Abs1 Z1 litf;

Rechtssatz

Es tri:t nicht zu, daß die Wiener Umweltanwaltschaft die Interessen des Naturschutzes in einem Verfahren zur

Erklärung eines Naturdenkmales nach § 13 Abs 1 Wr NatSchG 1984 nur durch Antragstellung wahrnehmen kann;

vielmehr kann sie in einem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren alle für die Erklärung zum Naturdenkmal

sprechenden Argumente vorbringen - ein Umstand, dem aufgrund der Fachkunde der Wiener Umweltanwaltschaft

großes Gewicht zukommt.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung
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